
Bankverbindungen 
Kreissparkasse Köln 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 
Postbank Köln  
Steyler Bank GmbH 

 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 
Straßenbahn: 66, 67 
Busse: 508, 517, 518, 529, 535, 540, 599 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 

 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die 
Fraktionen und Fraktionslosen 
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per E-Mail) 
 

Dienststelle 

Bürgermeister- Ratsbüro 
Markt 1 

Auskunft erteilt: 

Herr v. Borzyskowski 
Zimmer: 

403 

Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 

Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 

E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 

Besuchszeiten 

Rathaus 

montags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr,  
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Bürgerservice 

montags bis freitags:  
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags und donnerstags: 
14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-vB      02.03.2022 

 
Verkehrssituation im Zedernweg und Holzweg 
 
Anfrage SPD, Ds.-Nr.: 22/0101 
______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Ausschuss für Mobilität 02.03.2022 öffentlich 
______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrter Damen und Herren, 
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
Die Verkehrssituation im Zedernweg und Holzweg beschäftigt die Sankt Augustiner Politik 
seit vielen Jahren ohne Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger. Insbesondere mit 
Blick auf die Baumaßnahmen im Zentrum und die anstehende Taktverdichtung der S66 
müssen für beide Straßen zügig entsprechende Lösungen entwickelt und Entscheidungen 
getroffen werden.  
 
Frage 1: 
Wann werden die Ergebnisse aus der Bürger:innen-Versammlung der Politik zur Verfügung 
gestellt? 
 
Antwort:  
Ursprünglich war geplant, die Protokollnotiz mit den gesammelten Fragen zusammen mit 
allen schriftlichen Antworten der Verwaltung an alle Angemeldeten und die Politik zu schi-
cken. Inzwischen hat sich gezeigt, dass nicht alle erforderlichen Fachbeiträge und zu ermit-
telnden Daten und Informationen zeitnah zur Verfügung stehen können. Daher soll nunmehr 
vorab eine Version ohne die Antworten der Verwaltung erstellt werden. Dies kann voraus-
sichtlich in den nächsten Tagen geschehen. 
 
Die vollständige Fassung mit allen Antworten und teilweise ausführlichen Erläuterungen soll 
im Rahmen eines eigenen Tagesordnungspunktes zur nächsten regulären Sitzung des Aus-
schuss für Mobilität am 28.04.2022 vorgelegt werden. 
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Frage 2: 
Welche möglichen Maßnahmen wurden verwaltungsseitig entwickelt, um das Verkehrsprob-
lem zu lösen? 
 
Frage 3: 
Wie sieht der Zeitplanung der politischen Beratung und Entscheidung zu den entsprechen-
den Maßnahmen aus. 
 
Antwort: 
Die geplanten Maßnahmen (Anpassungen der Bepflanzung/Baumscheiben) wurden frühzei-
tig mit den Anwohnern diskutiert und im Rahmen der Möglichkeiten den Anwohnerwünschen 
entsprechend abgeändert. Sie wurden im Bürgerinformationsbrief an die betroffenen Anlie-
ger im Frühjahr 2021 beschrieben und in der Bürgerinformationsveranstaltung ausführlich 
dargelegt. Etwa südlich der Mehrfamilienhäuser Zedernweg 148 – 154 wurden sie bereits 
umgesetzt; der Rest erfolgt im Laufe dieses Jahres. 
 
Wie bereits sowohl im Bürgerinformationsbrief wie auch in der Bürgerinformationsveranstal-
tung dargelegt, bewegen sich die vorliegenden Daten bezüglich Geschwindigkeitsniveau und 
Verkehrsmenge in einem Rahmen, der der Einstufung, Regelung und Zweckbestimmung 
entspricht. Auch gibt es nach Angaben der Kreispolizeibehörde aktuell keine relevante Un-
falllage. Damit sind die oben angegebenen, bereits laufenden Maßnahmen als ausreichend 
anzusehen. Im Übrigen wurde im Rahmen der Diskussion auch detailliert dargelegt, dass 
weitergehende Maßnahmen insbesondere aufgrund der Anforderungen von Feuer-
wehr/Rettungsdiensten und Versorgungsfahrzeugen (Müllabfuhr, Möbelwagen etc.) hier an 
ihre Grenzen stoßen. 
 
Die vom Technischen Beigeordneten zugesagte Prüfung eines von einem Teilnehmer ange-
führten höchstrichterlichen Präzedenzurteils durch den Rechtsdienst der Stadt hat insbeson-
dere ergeben, dass der verhandelte Sachverhalt aus dem Kernbereich eines oberbayrischen 
Touristenortes sich so grundlegend von der Situation im Bereich Zedernweg unterscheidet, 
dass keine Übertragbarkeit gegeben ist. Das vollständige Ergebnis der Prüfung durch den 
Rechtsdienst wird im Gesamtzusammenhang der Endfassung der Protokollnotiz zur Bürger-
informationsveranstaltung angefügt, die am 28.04.2022 dem Ausschuss für Mobilität vorge-
legt werden soll (vgl. zu Frage 1). 
 
Ungeachtet der unauffälligen Datenlage wurden von Anwohnern geforderte Maßnahmen 
(Einbahnstraßenregelungen, Durchfahrtssperren, zusätzliche Verkehrsberuhigungsmaß-
nahmen) gründlich geprüft. Die Gründe, aus denen diese Maßnahmen verworfen werden 
mussten, wurden ebenfalls sowohl im Bürgerinformationsbrief wie auch in der Bürgerinfor-
mationsveranstaltung dargelegt. 

 

Anlage: 

Bürgerinformationsbrief Frühjahr 2021 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Max Leitterstorf 
Bürgermeister 


